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Beteiligung der Träger öffentlicher Belange 
 
A  Allgemeine Angaben 
 
Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG);   
  
Vorhaben der MVV Umwelt Asset GmbH, Otto-Hahn-Str. 1, 69169 Mannheim:  
Errichtung und Betrieb einer Fernwärmebesicherungsanlage am Standort "Rhein 
Ufer Neckarau" (BeRUN), Graßmannstraße 6;  
  
Stadt Mannheim, Stadtteil Neckarau (TK 25: 6517 Mannheim-Südost)  
  
Anlage: 3 Ordner Antragsunterlagen (19. Fertigung) mit gesonderter Post zurück   
  
Ihr Schreiben Az. 54.1c3-8823.12/1.1 MVV BeRUN vom 04.05.2021 
 
Anhörungsfrist 11.06.2021 
 
 
B  Stellungnahme 
 
Im Rahmen seiner fachlichen Zuständigkeit für geowissenschaftliche und bergbehördliche 
Belange äußert sich das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau auf der Grundlage 
der ihm vorliegenden Unterlagen und seiner regionalen Kenntnisse zum Planungsvorhaben. 
 
 
1  Rechtliche Vorgaben aufgrund fachgesetzlicher Regelungen, 
    die im Regelfall nicht überwunden werden können 
 
Keine 
 
 
2  Beabsichtigte eigene Planungen und Maßnahmen, 
    die den Plan berühren können, mit Angabe des Sachstandes 
 
Keine
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Die im Folgenden erneut aufgeführten geotechnischen Hinweise und Anmerkungen der 
LGRB-Stellungnahme vom 09.12.2020 (LGRB-Az. 8823 // 20-12306) umfassen das 
Plangebiet und sind weiterhin gültig: 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren als Träger öffentlicher Belange 
keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen daraus erfolgt. 
Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, Baugrund-
gutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen Aussagen im 
Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, empfiehlt das LGRB andernfalls 
die Übernahme der folgenden geotechnischen Hinweise: 
 
Nach dem geologischen Basisdatensatz des LGRB bilden im Plangebiet anthropogene 
Ablagerungen unbekannter Mächtigkeit den oberflächennahen Baugrund. 
 
Auffüllungen vorangegangener Nutzungen sind ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bau-
arbeiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Trag-
fähigkeit des Gründungshorizontes, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Zur Planung sind aus bodenkundlicher Sicht keine Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
vorzutragen. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
 
 
Grundwasser 
 
Im Planungsgebiet laufen derzeit keine hydrogeologischen Maßnahmen des LGRB und es 
sind derzeit auch keine geplant. 
 
Gemäß UVP-Bericht ist mit dem beantragten Vorhaben keine Nutzung von Grundwasser 
verbunden. Von einer möglichen Bauwasserhaltung geht nur ein temporärer und räumlich 
begrenzter Einfluss auf das Grundwasser aus. 
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Bergbau 
 
Gegen das Vorhaben bestehen von bergbehördlicher Seite keine Einwendungen. 
 
 
Geotopschutz 
 
Im Bereich der Planfläche sind Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes nicht 
tangiert. 
 
 
Allgemeine Hinweise 
 
Die lokalen geologischen Untergrundverhältnisse können dem bestehenden Geologischen 
Kartenwerk, eine Übersicht über die am LGRB vorhandenen Bohrdaten der Homepage 
des LGRB (http://www.lgrb-bw.de) entnommen werden. 
 
Des Weiteren verweisen wir auf unser Geotop-Kataster, welches im Internet unter der 
Adresse http://lgrb-bw.de/geotourismus/geotope (Anwendung LGRB-Mapserver Geotop-
Kataster) abgerufen werden kann. 
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